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A. Bekanntmachungen des Landkreises  
 
I.) Bekanntmachung der öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung über die Übernahme der der 
Stadt Eisenhüttenstadt obliegenden Auf-
gaben der Ausländerbehörde sowie der 
Bereiche Staatsangehörigkeitsangelegen-
heiten und Namensänderungsangelegen-
heiten in die Zuständigkeit des Landkreises 
Oder-Spree 

 
 
Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Branden-
burg (GKG) hat das Ministerium des Innern des 
Landes Brandenburg als zuständige Aufsichtsbehör-
de nach § 27 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b 
GKG die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Übernahme der der Stadt Eisenhüttenstadt obliegen-
den Aufgaben der Ausländerbehörde sowie der 
Bereiche Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und 
Namensänderungsangelegenheiten in die Zuständig-
keit des Landkreises Oder-Spree genehmigt 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und ihre 
Genehmigung sind durch Bekanntmachung des 
Ministeriums des Innern im Amtsblatt für Branden-
burg Nr. 33 vom 7. August 2013 veröffentlicht 
worden. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 
24 Absatz 4 GKG am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung einschließlich ihrer Genehmigung 
im „Amtsblatt für Brandenburg“ wirksam 
 
Beeskow, 14.08.2013 
 
 
M. Zalenga 
Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B.) Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde 
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C.) Bekanntmachungen anderer Stellen  
 
I.) Bekanntmachung des Zweckverbandes 

Abfallbehandlung Nuthe-Spree  
Einladung zur Zweckverbandsversamm-
lung am 24.09.2013  

 
 

Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-

Spree (ZAB) 
 
 

Am Dienstag, dem 24. September 2013, um 17:00 
Uhr, findet die 13. Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-
Spree (ZAB), im Beratungsraum 2. OG, Zimmer 202 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfall-
behandlung Nuthe-Spree (ZAB), Robert-Guthmann-
Straße 41, in Königs Wusterhausen statt. 
 
Öffentlicher Teil der Sitzung 
 
1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Beschlussfähigkeit  
 
2. Feststellung der Tagesordnung 
 
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der 12. 

Sitzung der Verbandsversammlung am 
28.02.2013 

 
4. Bericht des Verbandsvorstehers 
 
5. Beschluss über die Feststellung des Jahresab-

schlusses des ZAB zum 31.12.2012 und die Er-
gebnisverwendung 

 
6. Beschluss über die Entlastung des Verbandsvor-

stehers für das Geschäftsjahr 2012 
 
7. Beschluss eines Nachtrages zu den Darlehensver-

trägen des ZAB mit den Verbandsmitgliedern 
 
8. Wahl der/des Vorsitzenden der Verbandsver-

sammlung und seiner/s Stellvertreterin/s 
 
Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 
 
 
Königs Wusterhausen, den 14.08.2013 
 
 
Hildebrandt Kirsch 
Vorsitzender der Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung 
 
 
 

 
II.) Bekanntmachung der Sparkasse Oder-

Spree 
Jahresabschluss und Lagebericht 2012 

 
Bekanntmachung gemäß § 8 der Satzung der 
Sparkasse Oder-Spree 
 
Der Verwaltungsrat der Sparkasse Oder-Spree hat in 
seiner  Sitzung am 25. Juni 2013 den Jahresab-
schluss  der Sparkasse Oder-Spree per 31. Dezember 
2012 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 7 in  Verbindung mit 
§ 26 Absatz  3 Brandenburgisches Sparkassengesetz 
festgestellt, den Lagebericht gebilligt, über die 
Verwendung des Bilanzgewinnes entschieden sowie 
die Mitglieder des Vorstandes der Sparkasse Oder-
Spree entlastet 
 
Der vollständige Wortlaut des Jahresabschlusses 
wurde im Elektronischen Bundesanzeiger unter 
www.ebundesanzeiger.de, Rubrik und Art der Be-
kanntmachung: Jahresabschlüsse/Jahresfinanzberichte, 
am 9. August 2013 veröffentlicht. 
 
Der Jahresabschluss der Sparkasse Oder-Spree per 31. 
Dezember 2012 kann in der Hauptgeschäftsstelle der 
Sparkasse Oder-Spree, Franz-Mehring-Straße 22, 
15230 Frankfurt (Oder), eingesehen werden. 
 
 
Friedrich Hesse Dr. Thomas Schneider 
 


